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§ 34 ÄrzteG 1998 Professoren mit
ausländischen medizinischen

Doktoraten
 ÄrzteG 1998 - Ärztegesetz 1998

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.06.2024

§ 34.

Die im Ausland erworbenen medizinischen Doktorate der Professoren eines medizinischen oder zahnmedizinischen

Faches, die aus dem Ausland berufen und an einer österreichischen Universität zu Universitätsprofessoren ernannt

sind, gelten als in Österreich nostri7zierte Doktorate. Gleichzeitig mit der Berufung hat die Universität festzuhalten, in

welchem Umfang des Sonderfaches die ärztliche Tätigkeit aufgrund der venia docendi selbständig ausgeübt werden

darf und die Österreichische Ärztekammer unverzüglich darüber in Kenntnis zu setzen. Die Österreichische

Ärztekammer hat innerhalb von drei Monaten ab Eintragung des Berufenen in die Ärzteliste zu entscheiden, ob

aufgrund seiner absolvierten Ausbildung die Berufsberechtigung für ein Sonderfach oder nur für ein Teilgebiet eines

Sonderfaches zusteht. In dieser Zeit ist die selbständige Ausübung des ärztlichen Berufes in dem von der Universität

festgehaltenen Umfang nur in Universitätskliniken, Klinischen Instituten und sonstigen Organisationseinheiten

einschließlich allfälliger Untereinheiten von Medizinischen Universitäten oder Universitäten, an denen eine

Medizinische Fakultät eingerichtet ist, zulässig. Erforderlichenfalls ist die Berufsberechtigung von der Österreichischen

Ärztekammer unter Au@agen und Bedingungen, die innerhalb einer festgesetzten Frist zu erbringen sind, zu erteilen.

Hat die Österreichische Ärztekammer nicht innerhalb der drei Monate darüber bescheidmäßig entschieden, gilt der

von der Universität festgehaltene Umfang der Berufsberechtigung für das Sonderfach zur selbständigen Ausübung des

ärztlichen Berufes als durch die Österreichische Ärztekammer erteilt.
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